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EINLADUNG 

zur Gemeindeversammlung auf Montag, 16. Januar 2023, 19:30 Uhr 

in der Mehrzweckhalle, Bergstrasse 3, Lohn-Ammannsegg 

 

 

Traktanden 
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911.06 Gemeindefinanzen: Hilfsbücher (Kontrollen, Listen, Journale, Bordereaux) 

Internes Kontrollsystem (IKS) 

Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) per 01.01.2023; Ergänzung der  

Gemeindeordnung (GO)  
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901.01 Staatssteuerregisterführung 

Steueramt Kanton Solothurn; Projekt "Freiwilliger Einheitsbezug"  

Steuer-Einheitsbezug ab 01.01.2024; Totalrevision Steuerreglement 
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000.02 Sammlung aller Gemeindereglemente/Gebührentarife/Satzungen 

Reglement über die Abfallbewirtschaftung 

Teilrevision (Ingress, §§ 1, 6, 9, 10, 13, 14bis und 16 sowie Anhang 1); Genehmigung 
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911.02 Gemeindefinanzen: Budget (Voranschläge) 

Beschlussfassung über einmalige Ausgaben von über CHF 100'000 in der Inves-

titionsrechnung; Beschluss 

› Feuerwehr; Ersatzbeschaffung AS-Fahrzeug 

› Zivilschutz: Sanierung Schutzräume 

› Gemeindestrassen: Sanierung Höhenweg und Rütifeld-/Schützenhausstrassse 

› Wasserversorgung: Ersatz Wasserleitungen Höhenweg und Rütifeld-/Schützenhaus-

strasse 
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911.02 Gemeindefinanzen: Budget (Voranschläge) 

Budget 2023 

Budget 2023 und Steuerfuss 2023; Genehmigung 
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911.03 Gemeindefinanzen: Finanzplan 

Finanzplan 

Finanzplan 2023-2027; Kenntnisnahme 
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261.04 Schulanlagen: Bauakten, Pläne, Werkverträge 

Projekt Schule+ 

Baukredit; Genehmigung 
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011.03 Gemeindeversammlung: Mitteilungen und Verschiedenes 

Mitteilungen und Verschiedenes 
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911.06 Gemeindefinanzen: Hilfsbücher (Kontrollen, Listen, Journale, Bordereaux) 

Internes Kontrollsystem (IKS) 

Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) per 01.01.2023; Ergänzung der Ge-

meindeordnung (GO)  

 
 
BERICHT DES GEMEINDERATES 

Mit Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells HRM2 im Kanton Solothurn im 

Jahr 2016 ging ebenfalls die Einführung eines internen Kontrollsystems (IKS) einher. Das Amt 

für Gemeinden hat den Zeitpunkt für die IKS-Einführung bedingt durch die Corona-Pandemie 

aber wiederholt hinausgeschoben. Nun soll das IKS aber per 01. Januar 2023 eingeführt  

werden.  

 

Erwägungen 

Ein IKS besteht aus verschiedenen Kontrollmassnahmen und -aktivitäten, die bestimmte Pro-

zesse einer Firma oder einer Verwaltung überwachen. Mit einem IKS soll deliktischen Hand-

lungen und Fehlern präventiv entgegengewirkt werden. 

Die Bestimmungen zur Führung eines internen Kontrollsystems (IKS) sind im kantonalen  

Gemeindegesetz seit dem 01. Januar 2016 unter § 135bis GG verankert, das da lautet: 

§ 135bis 

1 Das interne Kontrollsystem umfasst regulatorische, organisatorische und technische Massnahmen. 

2 Der Gemeinderat trifft die notwendigen Massnahmen, um das Vermögen zu schützen, die zweckmässige 

Verwendung der Mittel sicherzustellen, Fehler und Unregelmässigkeiten bei der Buchführung zu verhindern 

sowie die Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und die verlässliche Berichterstattung zu gewährleisten. 

3 Er berücksichtigt dabei die Risikolage, das Kosten-/Nutzenverhältnis und die Gemeindegrösse. 

Zur Einführung des IKS hat der Gemeinderat am 14. November 2022, unter Vorbehalt des  

Beschlusses der Gemeindeversammlung, bereits ein entsprechendes Verwaltungsreglement 

erlassen. Die IKS-Einführung bedingt zudem eine entsprechende Ergänzung der Gemeinde-

ordnung unter Ziff. 6, Finanzhaushalt (neu § 28bis). Diese Anpassung ist durch die Gemeinde-

versammlung zu beschliessen. 

 § 28bis (neu) 

 1 Das interne Kontrollsystem umfasst regulatorische, organisatorische und technische Massnahmen. 

 2 Der Gemeinderat regelt die Ausgestaltung des internen Kontrollsystems in einem Verwaltungs-

reglement. 

 

ANTRAG DES GEMEINDERATES 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig, die Ergänzung von neu  

§ 28bis in der Gemeindeordnung (GO) zu genehmigen. 
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901.01 Staatssteuerregisterführung 

Steueramt Kanton Solothurn; Projekt "Freiwilliger Einheitsbezug"  

Steuer-Einheitsbezug ab 01.01.2024; Totalrevision Steuerreglement 

 
 
BERICHT DES GEMEINDERATES 

Mit der Erheblicherklärung des Vorstosses «Bürokratieabbau – Weniger Steuerrechnungen» 

durch den Kantonsrat am 02. März 2021 wurde der Regierungsrat beauftragt, im Rahmen eines 

Pilotprojektes die Bedingungen eines Steuer-Einheitsbezugs durch das kantonale Steueramt 

erarbeiten zu lassen. Damit ebnet der Regierungsrat den Weg für den Einheitsbezug im Kanton 

Solothurn: Ab 2024 soll es nur noch eine Steuerrechnung für die direkten Steuern von Kanton 

und Gemeinden geben. Die Gemeinden entscheiden aber selber, ob sie von dieser administra-

tiven Erleichterung profitieren wollen; die Umsetzung ist freiwillig. 

Hintergrund 

Das kantonale Steueramt fordert mit dem Vorbezug jeweils im ersten Quartal des Jahres die am 

31. Juli fällig werdenden Einkommens- und Vermögenssteuern des laufenden Jahres ein. Auf 

der Steuerrechnung des Kantons befinden sich jedoch nur die kantonalen Einkommens- und 

Vermögenssteuern für die natürlichen Personen bzw. die Gewinn- und Kapitalsteuern für die 

juristischen Personen. Die Einwohnergemeinden sind für den Bezug der Gemeinde- und gege-

benenfalls der Kirchensteuern zuständig und verschicken ihre eigenen Steuerrechnungen, die 

sich jeweils auf die Veranlagung des Kantons abstützen. Folglich erhalten die Haushalte und 

Unternehmungen im Kanton Solothurn von verschiedenen Behörden zu unterschiedlichen Zeit-

punkten mehrere Steuerrechnungen. 

Freiwilliges Angebot für weniger Administration 

Mit dem Freiwilligen Einheitsbezug besteht für die Einwohnergemeinden neu die Möglichkeit, 

den Bezug für ihre Steuern dem kantonalen Steueramt zu übergeben. Die steuerpflichtigen 

Personen und Unternehmungen werden dadurch nur noch eine Rechnung erhalten; zudem ist 

nur noch eine Inkassostelle für sie zuständig. Nebst den Gemeindesteuern bietet das kantonale 

Steueramt auch die Einforderung der Feuerwehrersatzabgabe für die Einwohnergemeinden an. 

Es ist den Gemeinden aber freigestellt, ob sie weiterhin den Steuerbezug selber vornehmen 

oder diesen an den Kanton übertragen wollen. Auch zeitlich macht der Kanton keine Vorgaben. 

Die Einwohnergemeinden können zu einem beliebigen Zeitpunkt, jeweils ab Beginn eines neu-

en Steuerjahres, den Einheitsbezug umsetzen; erstmals ist dies ab dem 1. Januar 2024 mög-

lich. 

Kosten durch Fallpauschale gedeckt 

Der Freiwillige Einheitsbezug umfasst den ganzen Inkassoprozess, von der Rechnungsstellung 

über allfällige Betreibungsverfahren bis hin zur Bewirtschaftung von Verlustscheinen. Darin ent-

halten sind auch Vereinbarungen mit steuerpflichtigen Personen für Zahlungsmodalitäten wie 

beispielsweise Ratenzahlungen. Die Leistungen des kantonalen Steueramtes werden mit einer 

kostendeckenden Fallpauschale abgegolten. Diese ist Teil einer Leistungsvereinbarung mit der 

betreffenden Gemeinde und wird vom Regierungsrat mit einer Verordnung festgesetzt. Die Fall-

pauschale wird mit CHF 10 pro Steuerfall den Einwohnergemeinden in Rechnung gestellt.  
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Zur Deckung der Kosten der technischen Anpassungen beim kantonalen Steueramt wird den 

Einwohner- und Kirchgemeinden eine einmalige Aufschaltpauschale verrechnet. Diese beträgt 

für Einwohnergemeinden, die den Einheitsbezug per 01.01.2024 einführen, CHF 10'000 (statt 

später CHF 15'000). 

Pilotprojekt 

Das kantonale Steueramt startet die Umsetzung des Freiwilligen Einheitsbezugs am 1. Januar 

2024 mit einem Pilotprojekt. Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 22. August 

2022 einstimmig der Teilnahme an diesem Pilotprojekt zugestimmt. Die entsprechende Leis-

tungsvereinbarung über den Bezug der direkten Steuern der Einwohner- und Kirchgemeinden 

sowie der Feuerwehrersatzabgabe der Gemeinden durch das Steueramt des Kanton Solothurn 

wurde durch die Gemeinde Lohn-Ammannsegg als Leistungsempfängerin am 19. September 

2022 und durch das Steueramt des Kantons Solothurn als Leistungserbringer am 29. Oktober 

2022 unterzeichnet, dies unter dem Vorbehalt, dass die Gemeindeversammlung das gemeind-

liche Steuerreglement bis längstens am 31. Dezember 2022, nun informell verlängert bis zum 

Datum der Gemeindeversammlung, genehmigt. Die vom Regierungsrat am 24. Oktober 2022 

genehmigte und beidseitig unterzeichnete Leistungsvereinbarung bildet die Grundlage für die 

Gemeinde Lohn-Ammannsegg zur Revision ihres Steuerreglements, um damit auch auf kom-

munaler Ebene die rechtlichen Grundlagen für die Einführung des Einheitsbezugs per 1. Januar 

2024 zu schaffen. Nach Abschluss des Pilotprojekts werden die gemachten Erfahrungen analy-

siert und allenfalls Anpassungen vorgenommen. 

Totalrevidiertes Steuerreglement 

Das Steuerreglement der Gemeinde Lohn-Ammannsegg ist über 20 Jahre alt (Juli 1999). Es ist 

angezeigt, bei dieser Gelegenheit das ganze Reglement einer Totalrevision zu unterziehen. Das 

vorliegende, zur Genehmigung stehende Steuerreglement basiert auf dem Musterreglement 

des kantonalen Steueramtes. Gemäss Vorprüfungsbericht des Rechtsdienstes des Steueramts 

des Kantons Solothurn kann das Steuerreglement in der vorliegenden Form vom Finanzdepar-

tement genehmigt werden. 

 

ANTRAG DES GEMEINDERATES 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig, die Totalrevision des  

Steuerreglements der Einwohnergemeinde Lohn-Ammannsegg per 01. Januar 2024 zu geneh-

migen. 
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000.02 Sammlung aller Gemeindereglemente/Gebührentarife/Satzungen 

Reglement über die Abfallbewirtschaftung 

Teilrevision (Ingress, §§ 1, 3, 6, 9, 10, 13, 14a, 16 und 17 sowie Anhang 1); Genehmi-

gung 

 
 
BERICHT DES GEMEINDERATES 

Ausgangslage 

Die gültige Version des Reglements über die Abfallbewirtschaftung wurde durch die Gemeinde-

versammlung im Juni 2016 beschlossen. Bei der Anwendung bzw. Umsetzung des Reglements 

im Alltag hat sich gezeigt, dass insbesondere die Bezeichnung der Verursacher-kategorien für 

die Gebührenerhebung gemäss Anhang 1 in letzter Zeit zu Rückfragen und Reklamationen bis 

hin zu Gerichtsfällen führten. Nun sollen die Verursacherkategorien entweder neu bezeichnet 

oder klarer beschrieben werden. Gleichzeitig werden im Reglement die seit 2016 geänderten, 

übergeordneten Bestimmungen des Bundes und des Kantons nachgeführt. 

Anpassungen gemäss übergeordnetem kantonalem oder Bundesrecht 

Zu § 1: Seit dem 1. Januar 2019 ist auf Bundesebene der Begriff «Siedlungsabfälle» neu defi-

niert. Diese neue Umschreibung ist im Reglement anzupassen. 

Zu § 6 Abs. 4 Pkt. 2: Gemäss Art. 30c Abs. 2 USG dürfen Abfälle ausserhalb von Anlagen nicht 

verbrannt werden; ausgenommen ist das Verbrennen natürlicher Wald-, Feld- und Gartenabfäl-

le, wenn dadurch keine übermässigen Immissionen entstehen. Diese Regelung ist auch für die 

Gemeinden verbindlich.  Diese Bestimmung muss im Reglement daher zwingend angepasst 

werden. 

Zu § 9 Abs. 3: Unter diesem Absatz wird namentlich aufgelistet, was als Sonderabfall oder als 

andere schadstoffhaltige Abfälle gilt. 

Zu § 13 Abs. 3: Der Altlastenfonds wurde aufgehoben. Anstelle dessen gelten neu die Bestim-

mungen des kantonalen Gesetzes über Wasser, Boden und Abfall (GWBA). 

Zu § 14bis: Dieser neu eingeschobene Paragraf regelt die Informationspflicht der Gemeinde und 

die Aufgaben der Umweltschutzkommission. 

Zu § 16 Abs. 2: Neu urteilt die kantonale Schätzungskommission über Beschwerden gegen  

Abfallgebühren (bisher das Bau- und Justizdepartement). 

Anpassungen bei den Verursacherkategorien gemäss Anhang 1 

Mit der Grundgebühr werden alle Kosten im Zusammenhang mit der Sammlung, dem Transport 

und der Behandlung von verwertbaren und unverwertbaren Siedlungsabfällen, der Abgabe auf 

Abfällen gemäss dem Gesetz über Wasser, Boden und Abfall (GWBA), sowie zur Abgeltung 

des allgemeinen Verwaltungsaufwandes gedeckt. Wie das Bundesgericht bereits 2010 festge-

stellt hatte, muss die Gebühr auch eine Lenkungswirkung entfalten. Diese ist gegeben, wenn 

sich die Gebühr aus einem mengenabhängigen Teil (hier die KEBAG-Sackgebühr) und einem 

mengenunabhängigen Teil (Grundgebühr) zusammensetzt. Da die Grundgebühr in erster Linie 

der Deckung der Fixkosten dient, widerspricht es dem Verursacherprinzip nicht, wenn die Ge-

bühr nach einem gewissen Schematismus, z.B. nach Wohneinheit, bemessen wird. Zudem ist 

die Erhebung einer Grundgebühr zulässig, ob Abfall anfällt oder nicht, denn die Infrastruktur ist 

ja vorhanden. 
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Zur Kategorie A: Die Bezeichnung der Kategorie A lautet neu «Wohneinheiten». Eine Abfall-

grundgebühr ist grundsätzlich von allen im eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister 

(GWR) eingetragenen Wohneinheiten gemäss eidgenössischem Wohnungsidentifikator (EWID) 

geschuldet, ob darin ein Haushalt geführt wird oder nicht.  

Zu den Kategorien B – E: Zur klareren Definition, welche Gewerbe-, Dienstleistungs- und In-

dustriebetriebe grundgebührenpflichtig sind, wird auf das Betriebs- und Unternehmensregister 

(BUR) verwiesen. Grundgebührenpflichtig sind demnach alle im BUR eingetragenen Betriebe 

und Unternehmen, oder neue Betriebe und Unternehmen, deren Eintrag im Handelsregister 

bzw. im BUR noch hängig sind. 

Zur Kategorie C2: Die bisherige Bezeichnung «Geschäft und Privat identisch» wird klarer mit 

«Geschäfte mit identischer Firmen- und Privatadresse (gem. Kat. A)» beschrieben. Zudem wird 

eine Nebenerwerbstätigkeit nur dann der Kategorie C2 zugeordnet, wenn diese im eigenen 

Haushalt erfolgt. Als Firmen ohne Angestellte werden in Bezug auf die Abfallgrundgebühr einzig 

Holdinggesellschaften anerkannt. 

Zur Kategorie E: Mit Inkrafttreten von Art. 3 Bst a VVEA per 01.01.2019 wurde die Definition des 

Begriffs «Siedlungsabfälle» dahingehend geändert, als dass das bis anhin geltende staatliche 

Monopol für die Entsorgung von Abfällen nun teilliberalisiert ist. Der Begriff «Siedlungsabfälle» 

umfasst neu u.a. Abfälle aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen, deren Zusam-

mensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten ver-

gleichbar sind. Diese Bestimmung ist für Lohn-Ammannsegg nicht relevant, da es derzeit kein 

Unternehmen mit mehr als 249 Vollzeitstellen gibt. 

Vorprüfung des Reglements durch das Bau- und Justizdepartements (BJD) 

Der Rechtsdienst des BJD hat das teilrevidierte Abfallreglement vorgeprüft und in der vorlie-

genden Form als genehmigungsfähig erachtet. 

 

ANTRAG DES GEMEINDERATES 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig, die Teilrevision des  

Reglements über die Abfallbewirtschaftung per 01. Januar 2023 zu genehmigen. 
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911.02 Gemeindefinanzen: Budget (Voranschläge) 

Beschlussfassung über einmalige Ausgaben von über CHF 100'000 in der Inves-

titionsrechnung 

Feuerwehr; Ersatzbeschaffung AS-Fahrzeug / Zivilschutz; Sanierung Schutzräume / 

Gemeindestrassen Sanierung Höhenweg und Rütifeld-/Schützenhausstrassse / Was-

serversorgung; Ersatz Wasserleitungen Höhenweg und Rütifeld-/Schützenhausstrasse 

 
 
BERICHT DES GEMEINDERATES 

4.1. Feuerwehr 

 Ersatzbeschaffung AS-Fahrzeug CHF 100’000 

 Die Immatrikulation des Atemschutz-Fahrzeuges (Atemschutzgeräte- und Mannschafts-

transporter) erfolgte am 19. Juni 2007. Der Fahrzeugpreis betrug damals CHF 129'000. 

Dieses Fahrzeug hat eine Transportkapazität von 11 Personen, 9 komplette Atem-

schutzgeräte inkl. Reserveflaschen und diverses Kleinmaterial. Gemäss Kommandoakte 

(gesetzliche Grundlage für die Umsetzung des Feuerwehr-wesens im Kanton Solothurn) 

beträgt die Amortisationszeit für Mannschaftstransporter MTF 15 Jahre. 

Mit der Mehrjahresinvestitionsplanung (MIP) steuert die Feuerwehr die Ersatzbeschaf-

fungen ihres Inventars (Fahrzeuge und Material ab CHF 50'000) gesamtheitlich und ab-

gestimmt. Die MIP wurde im ersten Semester dieses Jahres vom Gemeinderat zur 

Kenntnis genommen und genehmigt. Daraufhin wurde ein Lösungskonzept zur Ersatz-

beschaffung des heutigen Atemschutz-Fahrzeuges "s'Lüftli" in Zusammenarbeit mit der 

SGV und der Garage Ulrich erarbeitet. Die Feuerwehrkommission hat dem Lösungskon-

zept einstimmig zugestimmt. 

Da das heutige AS-Fahrzeug nicht mehr den geltenden Sicherheits-Standards (Längs-

Bänke) entspricht und die Aufwände für den Unterhalt permanent zunehmen, soll die Er-

satzbeschaffung priorisiert werden. Die Unterhaltsarbeiten am heutige Atemschutz-

Fahrzeug wurden mit der Genehmigung der Mehrjahresinvestitionsplanung eingestellt. 

Fahrzeuge mit Längs-Bänken können heute nicht mehr immatrikuliert werden, was einen 

1:1 Ersatz verunmöglicht. Transportkapazitäten für die Angehörigen der Feuerwehr und 

des entsprechenden Materials müssen auch künftig sichergestellt werden. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, braucht die Feuerwehr zwingend zwei 

Fahrzeuge, nämlich ein Einsatzfahrzeug (inkl. Material) sowie ein Mannschaftstranspor-

ter. Fahrzeug 1 ist ein Peugeot Boxer mit Doppelkabine und Aufbau. Die Kabine bietet 

Platz für 7 Personen; das Material wird im Aufbau transportiert. Fahrzeug 2 ist ein 

Peugeot Expert, ein Personentransporter mit 6 Plätzen als rotes, beschriftetes Feuer-

wehrfahrzeug. 

Die Offerten sind von der Garage Ulrich und belaufen sich für beide Fahrzeuge auf CHF 

100'000. Die Subvention der SGV beträgt 35 % des Anschaffungspreises. Die Netto-

Investition für die Gemeinde Lohn-Ammannsegg belaufen sich demnach auf CHF 

65'000. Diese Ersatzbeschaffung entspricht dem Bedarf unserer Feuerwehr und be-

schränkt sich auf das Notwendigste. 
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 ANTRAG DES GEMEINDERATES 

 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig, den Verpflichtungs-

kredit von CHF 100'000 für die Ersatzbeschaffung des Atemschutz-Fahrzeugs der  

Feuerwehr zu beschliessen. 

 

4.2. Zivilschutz 

 Sanierung Schutzräume CHF 220’000 

 Eine Prüfung durch den Verband Zivilschutz Aare Süd hat bei den gemeindeeigenen 

öffentlichen Schutzräumen erhebliche Mängel festgestellt. Die Betriebsbereitschaft ist 

zurzeit nicht gewährleistet. 

1) Schutzraum Hofackerstrasse 45 200 Schutzplätze 

2) Schutzraum Bergackerstrasse 3 300 Schutzplätze 

3) Schutzraum Schulhausstrasse 17 120 Schutzplätze 

4) Zivilschutzanlage Schulhausstrasse 15 

Bei einer ersten Kostenzusammenstellung für die Mängelbehebung muss gesamthaft mit 

CHF 220'000.00 gerechnet werden. Mit der Sanierung werden alle Mängel behoben und 

die Anlagen wieder betriebsbereit gestellt. Die Gemeinde hat von Ersatzbeiträgen ein 

Sperrkonto mit einem Saldo von CHF 270'090.80. Eine Entnahme aus dem Gemeinde-

sperrkonto kann nur mit einer Bewilligung des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz 

erfolgen. Gemäss einer Begehung und diverser Verhandlungen ist eine Entnahme aus 

dem Sperrkonto von ca. CHF 170'000.00 möglich. Somit werden vom Verpflichtungskre-

dit nur ca. CHF 50'000.00 nötig. Die Gemeinde muss jedoch die Vorfinanzierung über-

nehmen. Die Rückforderungen können nach Sanierungsabschluss erfolgen. 

 ANTRAG DES GEMEINDERATES 

 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig, den Verpflichtungs-

kredit von CHF 220'000 für die Sanierung der Schutzräume zu beschliessen. 

 

4.3. Gemeindestrassen / Wasserversorgung 

 Höhenweg CHF 190’000 

 4.3.1. Ersatz Wasserleitung CHF 120’000 

Im Zusammenhang mit einem Wasseranschluss am Höhenweg wurde festgestellt, dass 

die Leitung entgegen den Angaben im Werkleitungskataster damals nur zum Teil ersetzt 

wurde. Bei der Leitung im hinteren Teil des Höhenwegs handelt es sich um eine alte 

Gusseisenleitung in einem äusserst schlechten Zustand. 

4.3.2. Sanierung Strassenoberbau CHF 70’000 

Der Strassenoberbau befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. 

 ANTRAG DES GEMEINDERATES 

 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig, den Verpflichtungs-

kredit von CHF 190'000 für den Ersatz der Wasserleitung (CHF 120'000) und die Sanie-

rung des Strassenoberbaus (CHF 70'000) im Höhenweg zu beschliessen. 
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4.4. Gemeindestrassen / Wasserversorgung 

 Rütifeld-/Schützenhausstrasse CHF 530’000 

 4.3.1. Ersatz Wasserleitung CHF 260’000 

Die Wasserleitungen stammen aus den Jahren 1962, teilweise gar 1923. Bei einzelnen 

Hauszuleitungen können die Schieber nicht mehr bewegt und die Leitungen so bei  

einem Bruch nicht mehr abgestellt werden. 

4.3.2. Sanierung Strassenoberbau CHF 270’000 

Der Strassenoberbau befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Zudem  

verläuft die Strasse heute stellenweise über Privatgrund, weshalb sie im Rahmen der 

Sanierung auf den für sie eigentlich vorgesehenen Perimeter zu verlegen ist. 

Bemerkung 

 Sanierung Abwasserleitung CHF 35’000 

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Wasserleitung wurde auch der Zustand der 

Abwasserleitung geprüft. Der Zustand der Leitung sieht gemäss GEP und den neu  

erstellten Aufnahmen insgesamt gut aus; die Leitung bedarf nur einzelner punktueller 

Sanierungen. Die Kosten für die Sanierung der Abwasserleitung von CHF 35'000 wer-

den dem GEP-Kredit belastet. 

 ANTRAG DES GEMEINDERATES 

 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig, den Verpflichtungs-

kredit von CHF 530’000 für den Ersatz der Wasserleitung (CHF 260'000) und die Sanie-

rung des Strassenoberbaus (CHF 270'000) der Rütifeld- und Schützenhausstrasse zu 

beschliessen. 
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911.02 Gemeindefinanzen: Budget (Voranschläge) 

Budget 2023 

Budget 2023 und Steuerfuss 2023; Beschluss 

 
 
BERICHT DES GEMEINDERATES 

Erfolgsrechnung 

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 411'342 ab. 

Das Budget 2023 basiert auf einem Steuerfuss von 97 % für natürliche Personen und von 84 % 

für juristische Personen der einfachen Staatssteuer. 

Bei der Umstellung von HRM1 zu HRM2 mussten wir das Finanzvermögen der Einwohner-

gemeinde nach den Vorgaben des Amtes für Gemeinden neu bewerten. Die Aufwertung wurde 

gemäss den gesetzlichen Vorgaben auf dem Bilanzkonto (Eigenkapital) «Neubewertungs- 

reserve Finanzvermögen» verbucht. Als Vorgabe des Amts für Gemeinden gilt, dass diese 

Neubewertungsreserve innert 5 Jahren in 5 gleichen Tranchen erfolgswirksam aufgelöst wird. 

Die erste Auflösung erfolgte in der Jahresrechnung 2021. 

Die Erfolgsrechnung im Budget 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 411'342 

ab. Die Auflösung der Neubewertungsreserve beträgt CHF 857'776. Dieser ausgewiesene  

Ertrag ist rein buchhalterisch; d.h. es fliesst kein Geld. 

Ohne Berücksichtigung dieser Auflösung der Neubewertungsreserve betrüge der Aufwandüber-

schuss der Erfolgsrechnung im Budget 2023 CHF -446'434. 

Gegenüber dem Vorjahresbudget fällt das Ergebnis um CHF 232'014 schlechter aus. Die  

wesentlichen Abweichungen sind: 

 ● Mehraufwand allgemeine Verwaltung - CHF 117 

 ● Minderaufwand im Bereich öffentliche Ordnung + CHF 1’414 

 ● Mehraufwand im Bereich Bildung - CHF 377’549 

 ● Minderaufwand im Bereich Kultur, Sport und Freizeit, Kirche + CHF 10’700 

 ● Mehraufwand im Bereich Gesundheit - CHF 77’100 

 ● Mehraufwand im Bereich Soziale Sicherheit - CHF 91’800 

 ● Minderaufwand Verkehr + CHF 66’895 

 ● Mehraufwand Umweltschutz und Raumordnung - CHF 50’818 

 ● Minderaufwand im Bereich Volkswirtschaft + CHF 400 

 ● Höherer Steuerertrag - CHF 451’700 

 ● Mehraufwand Finanzausgleich - CHF 51’180 

 ● Mehraufwand Verzinsung Finanzverbindlichkeiten - CHF 40’100 

 

Spezialfinanzierungen 

Die Gebühren für Wasser und Abwasser werden nach dem selben Verrechnungsmodell wie 

2016 verrechnet, und es wurden die gleichen Annahmen wie im Vorjahr getroffen. Die Höhe der 

einzelnen Gebühren orientiert sich an den budgetierten Aufwendungen und stellt in der Summe 

keine Erhöhung der Erträge dar.  
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Investitionsrechnung 

Das heutige AS-Fahrzeug entspricht nicht mehr den geltenden Sicherheits-Standards und wird 

durch zwei Fahrzeuge ersetzt. 

Eine Prüfung der Schutzräume durch den VBZAS hat erhebliche Mängel zum Vorschein ge-

bracht. Aufgrund der Einsatzfähigkeit müssen die Schutzräume entsprechend instand gestellt 

werden. 

Die Sanierung des Höhenwegs sowie der Rütifeld-/Schützenhausstrasse fallen im Jahr 2023 

an. 

Auf dem Friedhof soll im bestehenden Materiallagergebäude eine WC-Anlage eingebaut wer-

den. Dafür wird der Fonds Leichenhalle aufgelöst. 

 

Nettoverschuldung 

Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeinde-

gesetz) ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten. 

 

ANTRAG DES GEMEINDERATES 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung mit 6 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung, 

das Budget 2023 wie folgt zu beschliessen: 

1 Erfolgsrechnung 

 Gesamtaufwand Fr. 13'568’705 

 Gesamtertrag Fr. 13'980’047 

 Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss (-) Fr. 411’342 

2 Investitionsrechnung 

  Aufwand Verwaltungsvermögen Fr. 1'768’000 

  Ertrag Verwaltungsvermögen Fr. 35’000 

  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (-) Fr. - 1'733’000 

3 Spezialfinanzierungen 

 Wasserversorgung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) Fr. 41’456 

 Abwasserbeseitigung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) Fr. - 28’965 

 Abfallbeseitigung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) Fr. - 34’900 

4 Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen: 

  Natürliche Personen 97 % der einfachen Staatssteuer 

 Juristische Personen 84 % der einfachen Staatssteuer 

5 Die Feuerwehrersatzabgabe ist wie folgt festzulegen: 

 (min. CHF 20/max. CHF 400) 10 % der einfachen Staatssteuer 
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911.03 Gemeindefinanzen: Finanzplan 

Finanzplan 

Finanzplan 2023-2027; Kenntnisnahme 

 
 
BERICHT DES GEMEINDERATES 

Für 2024 und 2025 stehen sehr grosse Investitionen an, bestehend aus Neubau Schule+ und 

Turnhalle sowie Aus- und Umbau Bahnhof Lohn-Lüterkofen. 

Nachdem man für die Jahre 2022 bis 2024 die Steuern infolge Auflösung der Neubewertungs-

reserve auf 97 % senken konnte, müssen diese wie bereits bei der Senkung angekündigt, ab 

2025 auf 102 % erhöht werden, da aufgrund der beiden Investitionen sehr viele finanzielle Mittel 

aufgenommen werden müssen. 

Während ab 2023 bis 2027 der betriebliche Aufwand um ca. CHF 950’000 zunimmt, können die 

betrieblichen Einnahmen im gleichen Zeitraum um ca. CHF 1,7 Mio. erhöht werden. Durch die 

Aufnahme von zusätzlichen finanziellen Mittel für die beiden grossen Investitionen erhöht sich 

der Finanzaufwand. 

Dank der Mehreinnahmen und der Auflösung der Neubewertungsreserven kann das Jahres-

ergebnis bis 2027 wieder ausgeglichen werden. 

 

ANTRAG DES GEMEINDERATES 

Kenntnisnahme des Finanzplans 2023-2027 
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261.04 Schulanlagen: Bauakten, Pläne, Werkverträge 

Projekt Schule+ 

Baukredit; Genehmigung 

 
 
BERICHT DES GEMEINDERATES 

Lohn-Ammannsegg wächst; das attraktive und familienfreundliche Image zieht neue Bewohne-

rinnen und Bewohner in unsere Gemeinde. Was einerseits sehr erfreulich ist, führt an anderer 

Stelle zu Kapazitätsproblemen: Bei der Schule und der Turnhalle gibt es kritische Engpässe; die 

Raumsituation ist heute schon prekär. Kinder sind unsere Zukunft und haben bedarfsgerechte 

Unterrichtsräume verdient. Dies kann mit den bestehenden Räumlichkeiten nicht mehr gewähr-

leistet werden.  

Der Gemeinderat hat die Entwicklung kommen sehen und deshalb im Rahmen der Schulraum-

planung 2019 das Projekt SCHULE+ initiiert. Bei dieser stehen die Schaffung zusätzlicher 

Schulraumfläche und einer neuen Turnhalle auf dem Areal Stöckliacker im Zentrum. Eine Fach-

jury wählte im Wettbewerbsverfahren ein Siegerprojekt aus, das einem umfangreichen Kriteri-

enkatalog gerecht werden und nicht zuletzt auch in architektonischer und wirtschaftlicher Hin-

sicht überzeugen musste.  

Anfang 2022 fällte die Jury den Entscheid zugunsten des Projekts der Haller Gut Architekten 

AG aus Bern. Das Gremium war einstimmiger Meinung, dass dieses Projekt sich für die Ent-

wicklung der Schulen Lohn-Ammannsegg und zur Abdeckung künftiger Bedürfnisse am besten 

eignet. Das Projekt vereint Klassenzimmer, Kindergarten, Gruppenräume, Arbeitsplätze für 

Lehrpersonen, das Tagesstruktur-Angebot und eine Turnhalle in einem Gebäude. Das funktio-

nale und flexible Projekt punktet mit dem nachhaltigen Holzbau in Minergie A ECO auch in öko-

logischer Hinsicht. 

Als nächsten Schritt beantragte der Gemeinderat im Juni 2022 der Gemeindeversammlung  

einen Projektierungskredit in der Höhe von 260'000 Franken zur Ausarbeitung des Vorprojekts 

«SCHULE+» mit Kostenvoranschlag (SIA Phase 31). Diesem Kredit wurde nahezu einstimmig 

zugestimmt. 

 

Entwicklung seit der letzten Gemeindeversammlung 

In der Zwischenzeit hat Haller Gut das Vorprojekt und den Baukostenplan ausgearbeitet. 

Dass sich das Problem «fehlender Schulraum» immer stärker akzentuiert, zeigt der Blick auf die 

Prognosen zur Entwicklung der Anzahl Schülerinnen und Schüler in Lohn-Ammannsegg. Die 

Schulleitung hat diese Auswertung im Auftrag des Gemeinderats erstellt. Nun zeigt sich: Die für 

das Schuljahr 2024/25 prognostizierten Zahlen wurden bereits im aktuellen Schuljahr erreicht. 

Stand heute besuchen rund 240 Schülerinnen und Schüler den Kindergarten oder die Primar-

schule in Lohn-Ammannsegg. 
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Entwicklung der Schülerzahlen Lohn-Ammannsegg 

 Schuljahr Prognose 2019 Aktuelle Entwicklung * Differenz 

 2020 193 194 1 

 2021 200 205 5 

 2022 215 239 24 

 2023 217 257 40 

 2024 219 247 28 

 2025 222 260 38 

* bereits geborene und in Lohn-Ammannsegg wohnhafte Kinder 

Damit dieser Entwicklung Rechnung getragen werden kann, wurde das Layout des Erd-

geschosses nochmals überarbeitet. Durch die Anpassung des Grundrisses entsteht Raum für 

ein weiteres Schulzimmer. Der multifunktionale Kulturraum kann auch von der Tagesstruktur 

genutzt werden. 

Im Rahmen der Optimierungsarbeiten konnte festgestellt werden, dass mit kleinen Anpassun-

gen in den schon bestehenden Schulräumen noch zusätzlicher Raum geschaffen werden könn-

te. Zusammen mit dem Neubau könnte so im Bedarfsfall noch Schulraum für insgesamt 4 Dop-

pelklassen geschaffen werden. Dies ist eine solide Kapazität auch für künftige Entwicklungen. 

Teilweise wird dieses Optimierungspotenzial bereits genutzt. 

 

Kostenschätzung Baukostenplan 

Die Baukosten sind allgemein in den letzten drei Jahren aufgrund der Covid-19-Pandemie, we-

gen des Kriegs in der Ukraine, Lieferengpässen, der andauernden Energiekrise und der allge-

mein inflationären Lage stark angestiegen. Vor allem die Rohstoffpreise und die Energiekosten 

sind deutlich höher als noch zur Zeit des Projektstarts von SCHULE+. 

Wie zu erwarten war, werden deshalb die Baukosten höher ausfallen als ursprünglich ge-

schätzt. Beim Studienauftrag waren die Kosten bei CHF 13.6 Mio. geschätzt (+/- 25 %). Die 

Kostenschätzung Vorprojekt liegt bei CHF 15.4 Mio. (+/- 15 %). Die Zunahme beträgt 13 %, 

wovon rund 12 Prozentpunkte aus der Bauteuerung1 kommen, nur geringfügig aus Schätzungs-

differenzen. Die MWST-Erhöhung auf den 01.01.2024 macht rund CHF 60'000 aus. 

Kostenschätzung Baukostenplan (Genauigkeit ±15%) 

 
                                                      
1 Studienauftrag; Indexstand 1. April 2021: 101.5 Punkte (Schweizer Baupreisindex Espace Mittelland), 

aktuell (Dezember 2022) sind es 113.3 Punkte.  
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Gerade auch wegen der gegenwärtigen Bauteuerung ist sich der Gemeinderat einig, dass  

Zuwarten keine Lösung ist und das Projekt SCHULE+ jetzt umgesetzt werden muss. Der Bau 

des multifunktionalen Schulgebäudes mit Turnhalle stellt für die finanziell gesunde Gemeinde 

Lohn-Ammannsegg kein Verschuldungsrisiko dar. 

 

Finanzierungsfolge-, Betriebs- und Unterhaltskosten 

Ausgehend von der Investitionssumme von CHF 15.4 Mio. und einer Abschreibungsdauer von 

50 Jahren ergeben sich folgende durchschnittliche Finanzierungsfolgekosten pro Jahr: 

 
 

Die ausgewiesenen Betriebs- und Unterhaltskosten berücksichtigen das geplante Gebäude-

volumen bzw. -flächen. 

  

 

ANTRAG DES GEMEINDERATES 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig einen Baukredit in der Höhe 

von CHF 15.4 Mio. zur Realisierung des Projekts SCHULE+.  
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011.03 Gemeindeversammlung: Mitteilungen und Verschiedenes 

Mitteilungen und Verschiedenes 

 
MITTEILUNGEN UND VERSCHIEDENES 

 

 

 

 


